Stellungnahme zum
“Gesetz vom ................., mit dem Maßnahmen zur Gentechnik-Vorsorge getroffen werden (Steiermärkisches Gentechnik-Vorsorgegesetz – StGTVG) und das Steiermärkische Naturschutzgesetz 1976 geändert wird“
von Josef Hoppichler, Mitarbeiter der BA für Bergbauernfragen, Wien
Wesentlich für die Regelung der Koexistenz in Folge des Artikels 26a der Richtlinie 2001/18/EG in Relation zum EU-Vertrag und seine allgemeinen Grundsätzen ist das Vorsorge- und Verursacherprinzip. Insbesondere das Vorsorgeprinzip wird in Artikel 174 (3) des EU-Vertrages auch dadurch tiefer gehend charakterisiert, dass „bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik die Gemeinschaft nicht nur die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten sowie die die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens“ zu berücksichtigen sind, sondern auch „die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen“. 

Man kann sich in diesem Zusammenhang auch durchaus berechtigt der Meinung anschließen, dass die EU-Kommission diese Bedingungen bisher immer einseitig und unvollständig interpretiert hat, denn in ihrer Mitteilung KOM (2000) 1 zum Vorsorgeprinzip wird in Anhang 1 eine unvollständige Zitierung dieses Artikels 174 (3) vorgenommen, wobei gerade der Hinweis auf die unterschiedlichen Umweltbedingungen der Regionen unterschlagen wurde
. 
Allgemein wird der hier vorliegende Entwurf eines „Steiermärkischen Gentechnik-Vorsorgegesetzes“ (insbesondere aber auch in seiner ursprünglichen Konzeption vom 17. Mai 2005) diesen regionsspezifischen Anforderungen sowie den besonderen Anforderungen, wie sie sich aus dem Ökosystemreichtum der Steiermark ergeben, weitgehend gerecht.
Diese Stellungnahme bezieht sich primär auf folgende zwei Punkte: 
A)  
Anmerkung zu §2 (Definitionen):  „Verunreinigung: durch GVO: Vorhandensein von GVO auf einem Grundstück, auf dem diese vom Grundeigentümer oder sonst Nutzungsberechtigten nicht ausgebracht werden, sofern dieses Grundstück nicht zur Durchführung von Vorsichtsmaßnahmen dient; „ – Dies ist ein echter „Gummiparagraph“ und extrem interpretationswürdig.
Vorher Entwurf vom 17.5.2005: „Verunreinigung: die Ausbreitung von GVO in einem Ausmaß, das über dem Schwellenwert von 0,1% liegt.“ – Dieser Formulierung, die eindeutig ist, ist der Vorzug zu geben. 
Begründung: 

Hier hat man in ungerechtfertigter Weise die Position der EU-Kommission übernommen, ohne darüber zu reflektieren, dass die Interpretation der EU-Kommission bezüglich der Schwellenwerte falsch sein könnte. Und tatsächlich: Es stimmt nicht, wie die Kommission behauptet, “ dass sich Koexistenzmaßnahmen, die auf die Verringerung der Verunreinigung anderer Kulturen durch GVO ausgerichtet sind, darauf beschränken sollten (Anmerkung des Sachbearbeiters: Die EU-Komm. selbst bleibt unklar) zu verhindern, dass die Kennzeichnungsschwellen für den GVO-Anteil überschritten werden, die auf Gemeinschaftsebene für Nahrungs‑ und Futtermittel sowie für zur direkten Verarbeitung bestimmte Produkte auf 0,9% festgesetzt sind (Artikel 12 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 und Artikel 21 Absatz 3 der Richtlinie 2001/18/EG)“ (Zitatende), sondern der „Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik“ des Europäischen Parlaments hat als primärer Gesetzgeber
 eindeutig festgestellt, dass der Kennzeichnungsschwellenwert von 0,9% nur gilt, wenn die GVO - Verunreinigungen tatsächlich technisch unvermeidbar oder zufällig sind. 
Insbesondere hat in diesem Zusammenhang der Umweltausschuss des EU-Parlaments durch ein eigenständiges Dokument („Stellungnahme zur Koexistenz zwischen gentechnisch veränderten Kulturpflanzen und konventionellen und ökologischen Kulturpflanzen (2003/2098(INI)) 
 festgestellt, „dass der im Juli dieses Jahres (Anm. 2003) für Lebens- und Futtermittel beschlossene Kennzeichnungsgrenzwert nur auf "zufällige oder technisch unvermeidbare" Spuren von GVO Anwendung findet; dass jedes Lebens- oder Futtermittel, das solche Spuren zu welchen Anteilen auch immer enthält, daher gekennzeichnet werden muss, wenn die Anwesenheit dieser Spuren nicht auf Zufall zurückzuführen ist oder technisch vermeidbar gewesen wäre; dass Koexistenzmaßnahmen entgegen der Auffassung der Kommission daher nicht nur gewährleisten müssen, dass konventionelle oder ökologische Lebens- oder Futtermittel den Kennzeichnungsgrenzwert von 0,9% nicht überschreiten; dass es vielmehr grundsätzlich Ziel aller Koexistenzmaßnahmen sein muss, im Rahmen des technisch Möglichen die Anwesenheit von GVO oder aus ihnen hergestellten Materialien in konventionellen oder ökologischen Lebens- und Futtermitteln auszuschließen.“(Zitatende) 
Deshalb sei der Steiermärkische Landtag ersucht, sich der Interpretation des zuständigen Ausschusses des Europäischen Parlamentes anzuschließen und der ursprünglichen Formulierung mit dem 0,1% Schwellenwert, wie sie der Erstentwurf in Verbindung mit dem §8 Abs. 1 vorgesehen hat, den Vorzug zu erteilen. Es handelt sich bei diesem Erstentwurf in diesem Punkt eindeutig um verhältnismäßige, technische und organisatorische Maßnahmen, um dem Kennzeichnungsschwellenwert für zufällige und technisch unvermeidbare Spuren entsprechend den Intentionen des Gesetzgebers gerecht zu werden. Den Koexistenzleitlinien der Kommission (2003/556/EG, ABl. L 189/36) kommt keine rechtlich bindende Bedeutung zu. 
B)  
Anmerkung zu §8 Abs. 2 (Naturschutzgebiete):  „In oder außerhalb von Europaschutzgebieten ist eine Bewilligung zu erteilen, wenn die vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen gewährleisten, dass die natürlichen Lebensräume und wildlebende Tier- und Pflanzenarten nicht beeinträchtigt werden. „ 
Vorher Entwurf vom 17.5.2005: „In oder außerhalb von naturschutzrechtlich geschützten Gebieten ist eine Bewilligung zu erteilen, wenn die vorgesehenen Vorsichtsmaßnahmen gewährleisten, dass die natürlichen Lebensräume und wildlebende Tier- und Pflanzenarten nicht beeinträchtigt werden. „ – 
Dieser Formulierung des ursprünglichen Entwurfs ist der Vorzug zu erteilen.
Begründung: 

Die Berücksichtigung von besonderen Ökosystemen kann im Rahmen des EU-Zulassungsverfahrens für die Inverkehrbringung von GVO schon aufgrund des kurzen Fristenlaufs nach der Freisetzungsrichtlinie (z.B. 60 Tage) nicht sachgerecht behandelt werden, denn dazu wären entsprechende spezifische UVP-Verfahren, wie sie für Natura2000 Schutzgebiete vorgesehen sind, anzuwenden. Diese Verfahren wären selbstverständlich in ähnlicher Weise auch für nationale Schutzgebiete durchzuführen. Letztlich sind aber solche Verfahren ohne eine längerfristige Unterbrechung des Fristenlaufs nicht sachgerecht umsetzbar.

Die UVP in Bezug auf Natura 2000 Schutzgebiete besagt (Artikel 6 (3) FFH-Richtlinie), „dass neue Pläne oder neue Projekte, die ein ausgewiesenes Gebiet einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, einer Prüfung auf Verträglichkeit mit den festgelegten Erhaltungszielen für ein Gebiet“ zu unterziehen sind. D.h. es ist eine sorgfältige Abwägung zwischen Naturschutzinteressen und entgegengesetzten Interessen notwendig, wobei allein die Wahrscheinlichkeit von erheblichen Beeinträchtigungen die Verträglichkeitsprüfung bedingt. Nach der Interpretation der EU-Kommission (siehe DG XI Newsletter Natura 2000 (2) 1996) ist diese Bestimmung eine Ergänzung zu den Richtlinien für die UVP (siehe RL 85/337/EWG und RL 97/11/EG). Im Artikel 6 (3) der FFH-Richtlinie wird weiters festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung (mit Ausnahme bei überwiegendem öffentlichen Interesse und beim Fehlen von Alternativlösungen) ein Mitgliedsland einem Plan bzw. Projekt nur zustimmen kann, wenn festgestellt wurde, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und ”gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört” wurde. 

Damit steht es auch einem Land frei, insbesondere wenn erhebliches öffentliches Interesse besteht - und dieses ist bei GV-Pflanzen besonders gegeben – das demokratische Instrument der Anhörung der Öffentlichkeit zur Anwendung zu bringen. Dies alles ist notwendig, um einem sachgerechten Prüfverfahren in Bezug auf die Natur- und Umweltverträglichkeit in Schutzgebieten nationalen und internationalen Ranges gerecht zu werden. 

Nun können und müssen sich diese Anforderungen nicht nur auf Natura2000 Schutzgebiete (Europaschutzgebiete) beziehen, sondern können auch andere schutzwürdige Gebiete bzw. biologisch wertvolle Schutzgüter vorliegen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung besteht. Dabei muss das Schutzgut und das schützwürdige Interesse entsprechend definiert sein, was bei allen nach den nationalen Naturschutzgesetzten festgelegten Gebieten bzw. Schutzgütern eindeutig der Fall ist. Es steht den nationalen Regierungen somit zu, auch bei nationalen Schutzgebieten eine entsprechende Prüfung in Bezug auf das definierte Schutzziel für potentiell beeinträchtigende Maßnahmen durchzuführen bzw. auch gegebenenfalls die Öffentlichkeit anzuhören.
Die Umweltverträglichkeitsprüfung (Risikoabschätzung) nach RL 2001/18/EG ist keine umfassende Prüfung in Bezug auf den Schutz der Natur und Biodiversität. Diese kann es auch gar nicht sein, denn dazu wären die unterschiedlichen Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft zu berücksichtigen, was dem zentralistischen Prüfverfahren per se widerspricht. Eine solche Prüfung in Bezug auf den Schutz der Natur und Biodiversität kann nur dezentral erfolgen und ist entsprechend der Vielfalt der Umweltbedingungen relativ zeit- aber auch kostenintensiv.

Conclusio: Die Interpretation der EU-Kommission, dass mit dem Risikoabschätzung nach der Richtlinie 2100/18/EG die Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf den Natur- und Biodiversitätsschutz bereits ausreichend durchgeführt sei, kann vom naturschutzfachlichen Standpunkt auf keinen Fall zugestimmt werden. Eine solche erweiterte Anerkennung der Risikoabschätzung von GVOs als umfassende UVP auch in Bezug auf den allgemeinen Natur- und Biodiversitätsschutz würde zu einer Ignorierung wesentlicher Bestimmungen der Natura2000-Richtlinien, aber auch nationaler Naturschutgesetze, sowie auch wesentlicher Bestimmungen der allgemeinen UVP-Richtlinien in Bezug auf ökologisch sensible Gebiete gleichkommen. 
Nationale und internationale Schutzgebiete sind von ihrem rechtlichen Wertigkeitsstatus her gleich zu setzen. Ansonsten sind die Begründungen in den Erläuterungen zum Gesetz bezüglich des §8 (2) bezüglich direkte und indirekte Auswirkungen durchaus stichhaltig und fundiert. 
Dr. Josef Hoppichler

� Zitat aus den Mitteilungen der EU-Kommission  in KOM(2000) 1: Anhang 1 – Ref. 1: 


Artikel 174 „(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Gemeinschaft


-die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten ...


- die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. Nichttätigwerdens ...“ 


– unterschlagen wurde somit „die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft…“  … und „die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen.“


Siehe: � HYPERLINK "http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/de/com_00_1_de.pdf" ��http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/de/com_00_1_de.pdf� (Seite 27)


� Das war der zuständige Ausschuss des EU-Parlaments zur Ausarbeitung des Artikels 26a der Richtlinie 2001/18/EG bzw. auch der Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 und Nr. 1830/2003


� Siehe dazu auch den „Bericht über Koexistenz zwischen gentechnisch veränderten Kulturpflanzen und konventionellen und ökologischen Kulturpflanzen (2003/2098(INI))“ des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung - A5-0465/2003. � HYPERLINK "http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/agri/20031202/512229de.pdf" ��http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/agri/20031202/512229de.pdf� 
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